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|MÜNCHNER NORDOSTEN

ÜBERPRÜFUNG SÜDANBINDUNG  

Erschließung

Die Überprüfung der Südanbindung stellt eine Weiterentwicklung des Wettbewerbsentwurfs für den Münchner 
Nordosten dar. Ausgehend von der geringen Leistungsfähigkeit der Burgauerstraße und der Rennbahnstraße 
sowie des sehr begrenzten Ausbaupotentials beider Straßen, sieht die Überarbeitung nun die in der Auslobung 
geforderte Südanbindung der neuen Quartiere im Münchner Nordosten vor. Die Anbindung erfolgt über die Land-
shamer Straße, welche durch den Knotenpunkt Riemer Straße / Rennbahnstraße mit der A94 verbunden ist. Dabei 
wird der Verlauf der Riemer Straße zugunsten der Landshamer Straße verändert. Östlich des Hüllgrabens ver-
schwenkt die Hauptverkehrstrasse mit Tram in Mittellage nach Norden, um die neuen Quartiere zu erschließen. 
Im nördlichen Bereich der Olympia-Reitanlagen erfolgt ein Richtungswechsel der Trasse über den Hüllgraben 
nach Nordwesten mit Anbindungsmöglichkeit an die Daglfinger Straße. Hier verlässt die Tramlinie das Straßen-
profil, um den Weg unabhängig vom MIV am Rande der Baufelder und unter Einbeziehung der Freizeitlandschaft 
fortzusetzen. Die Haupterschließung verzweigt sich kurz vor dem Zusammentreffen mit der Daglfinger Straße 
nach Norden. Hierdurch erhalten auch die urbanen Quartiere am Badesee eine Anbindung nach Süden und die 
Bestandsquartiere in Daglfing werden von zusätzlicher Verkehrsbelastung verschont.

Quartiere

Das neue Quartier östlich des Hüllgrabens entwickelt sich parallel zum Wasserlauf von Süden nach Norden. Der 
wertvolle Baumbestand um den Hufeisenplatz und entlang der Schichtlstraße wird erhalten und in einen großzü-
gigen Freiraum integriert. So bleibt auch die Schichtlstraße mit Anbindung an das Wohngebiet westlich des Hüll-
grabens bestehen. Die Flächen werden jedoch neu gestaltet und auf die Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer 
eingeschränkt. Das neue Quartier erhält an dieser Stelle einen zentralen Platz mit einer räumlichen Öffnung nach 
Osten. Von hier aus fällt der Blick auf die Walltribüne des Olympia-Reitstadions im Osten und weiter südlich bis 
zum Gut Riem. Auf der Ostseite des Quartiers wird ein Grundschulstandort vorgesehen, dessen Außenanlagen 
sich räumlich mit den großzügigen Freiflächen der Umgebung verbinden. Aufgrund des neuen Grundschulstan-
dorts kann die Reservefläche für eine Grundschule westlich des Hüllgrabens entfallen. Das Quartier zwischen 
dem Daglfinger Ortskern und dem Hüllgraben erhält dafür einen Nachbarschaftsplatz.

Freiraum

Die Überarbeitung ermöglicht auch eine Verlängerung des breiten Naturraums entlang des Hüllgrabens nach 
Süden und ist hierdurch ein wichtiger Beitrag zur Grünraumvernetzung im Münchner Nordosten. Neben der Ver-
längerung dieses Naturraums kann auch das Band der Freizeitlandschaft von Nordwesten kommend weiter nach 
Südosten fortgesetzt werden. Unter anderem werden hier Kleingärten angeboten. Im Bereich der Walltribüne 
weitet sich das Freizeitband in Analogie zum nördlichen Abschluss nochmals auf. Dies ermöglicht einen eigenen 
Themenschwerpunkt zur Umnutzung der Tribünentopographie, welche auf der Ostseite einen Gehölzbestand auf-
weist, der selbstverständlich integriert wird. So sieht der Entwurf einen vollständigen Erhalt der Topographie vor 
und geht von einer Einbettung in den Kontext des umgebenden Freiraums aus.
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Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus

Gerhard Mayer
Alexander Reissl
Renate Kürzdörfer
Haimo Liebich
Bettina Messinger
Dr. Constanze Söllner-Schaar
Stadtratsmitglieder

München, 12.07.2017

Gartenschau ab 2029 im Bereich der SEM Nordost

Antrag

Das Referat für Stadtplanung für Bauordnung und das Baureferat werden aufgefordert eine 
Bewerbung der Landeshauptstadt München für eine IGA ab 2029 im Bereich der SEM Nordost zu 
prüfen. Ebenfalls zu prüfen ist, ob diese IGA nicht in Kombination mit einer IBA stattfinden kann, um 
urbane und grüne Stadtentwicklung damit in Kombination zu entwickeln.

Begründung:

Im Bereich der SEM Nordost kann eine IGA als eingebundenes stadtplanerisches Instrument eine 
weitere Aufwertung für das neu zu entwickelnde Siedlungsgebiet werden. Auch die 
Auseinandersetzung mit neuen urbanen Bauformen, die angesichts steigender Einwohnerzahlen bei 
endlichen Flächen und gleichzeitigem Freiraumbedarf notwendig sind, könnte in diesem 
Zusammenhang durch eine Kombination mit der IBA gelingen.

Erfahrungen, die 2022 bei einer ähnlichen Veranstaltung (Floriade 2022 mit IBA in Almere) in den 
Niederlanden gemacht werden, sind zu berücksichtigen.

gez.

Gerhard Mayer
Alexander Reissl
Renate Kürzdörfer
Haimo Liebich
Bettina Messinger
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Dr. Constanze Söllner-Schaar
Stadtratsmitglieder



Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus

München, 05.04.2019

Beratungsstelle für GrundeigentümerInnen 

Antrag

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine externe Beratungsstelle für an der städtebaulichen 
Entwicklung im Münchner Nordosten interessierte Grundeigentümerinnen und –eigentümer 
einzurichten. Dort sollen Expertinnen und Experten persönlich und vertraulich für Auskünfte zur 
Verfügung stehen und zu Lösungsmöglichkeiten der verschiedenen Interessenslagen beraten.

Begründung

Im Rahmen der Diskussionen um städtebauliche Entwicklungen im Münchner Nordosten und Norden 
wurde immer wieder gefordert, auf die konkreten Interessenslagen der Grundeigentümerinnen und 
–eigentümer einzugehen. Insbesondere das Steuerrecht und Erbrecht, aber auch die Frage von
Ersatzflächen stellen durchaus Hürden für landwirtschaftliche Betriebe dar, selbst wenn Interesse
besteht, sich an einer Entwicklungsmaßnahme zu beteiligen. Um auf diese Problemlagen individuell
eingehen zu können, bedarf es einer entsprechenden Beratungsstelle, die außerhalb der Verwaltung
angesiedelt werden soll.

gez.

Heide Rieke
Bettina Messinger
Christian Müller

Renate Kürzdörfer
Jens Röver
Hans Dieter Kaplan

Anne Hübner
Dr. Ingo Mittermaier
Simone Burger

Stadtratsmitglieder

susanne.kugler
Schreibmaschinentext
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susanne.kugler
Schreibmaschinentext



Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus

München, 05.04.2019

Lebensqualität und Infrastruktur im Münchner Nordosten schon heute verbessern  

Antrag

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, zeitnah Vorschläge zu unterbreiten, wie noch vor Beginn der 
geplanten Stadtentwicklungsmaßnahme für die dort lebenden Menschen Verbesserungen im Hinblick 
auf Infrastruktur und Lebensqualität ermöglicht werden können.
Dabei ist insbesondere auf folgende Punkte einzugehen:

• Busverbindungen
• Fuß- und Radwegnetz
• Aufwertung der Ortskerne
• Spielplätze und Parkflächen

Begründung

Frühestens in zehn Jahren wird es im Münchner Nordosten zu größeren baulichen Veränderungen 
kommen. Bereits jetzt können aber verschiedene infrastrukturelle Maßnahmen getroffen werden, um 
Leben und Zusammenleben in Daglfing und Johanneskirchen qualitativ zu verbessern.  

gez.

Anne Hübner
Heide Rieke
Christian Müller

Renate Kürzdörfer
Jens Röver
Hans Dieter Kaplan

Bettina Messinger
Dr. Ingo Mittermaier
Simone Burger

Stadtratsmitglieder
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BEZIRKSAUSSCHUSS DES 13. STADTBEZIRKES
DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BOGENHAUSEN

Vorsitzender: Florian Ring

Landeshauptstadt München, Direktorium
Friedenstraße 40, 81660 München

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
PLAN-HAII-60V
per eMail

Florian Ring

Privat:
Buschingstr. 16, 81677 München
Telefon: 0179/5495463
E-mail: florianring@web.de

Geschäftsstelle:
Friedenstr. 40, 81660 München
Telefon: 233-61483
Telefax: 233-61485
E-Mail: BA13@muenchen.de

München, 22.06.2021

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen
TOP 9.1/15.06.2021

Fachgespräch zur Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme im Münchner Nord Osten
Stellungnahme BA 13 Bogenhausen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 13 Bogenhausen hat sich mit der o. g. Anhörung in seiner Sitzung am 
15.06.2021 befasst und folgende Stellungnahme einstimmig beschlossen: 

Der Bezirksausschuss Bogenhausen hält es auf Grund der durchaus fundamentalen Unter-
schiede zwischen ursprünglicher Planung und der nun vorliegenden Planung für den Stadtrats-
beschluss als unabdingbar, hier nochmals eine ausführliche Bürgerbeteiligung durchzufüh-
ren. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass durch Videokonferenzen die Unzufriedenheit eher ge-
steigert wird. Bezirksausschuss, Stadtrat und Verwaltung brauchen aber einen guten Start 
des Verfahrens und maximale Anstrengungen, die Bevölkerung vor Ort mitzunehmen.

An der Bürgerbeteiligung sollen auch das Referat für Bildung und Sport, das Sozialreferat und 
das Mobilitätsreferat teilnehmen.

Diese Bürgerbeteiligung kann nur mit Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden, die höhere
Besucherzahlen zulassen. Daher sind die entsprechenden Workshops im September durchzu-
führen und vorher gut zu planen.

Wichtig bei der Bürgerbeteiligung ist, dass nicht erneut die bereits behandelten Themen ledig-
lich vorgestellt werden, sondern mit den Bürger*innen intensiv gerade die verkehrliche und 
bauliche geplante Situation erörtert wird. Hierzu sind mindestens 2 getrennte Workshops anzu-
bieten. Zudem ist dem Bezirksausschuss ein eigener Workshop zur Verfügung zu stellen, bei 
dem die neuralgischen Punkte (baulich und verkehrlich) abgefahren werden und vor Ort die je-
weiligen Kernpunkte erörtert werden.

Erst anschließend wird der Bezirksausschuss seine Stellungnahme zur Stadtratsvorlage abge-
ben. Das Format der Workshops ist mit dem BA eng abzustimmen.

Zudem bedarf es besserer Visualisierungen, hinsichtlich des Straßennetzes als auch der Nut-
zungsdichte. Die LH München soll hierfür Visualisierungen als „Virtual Reality“ in Auftrag ge-
ben, um das zukünftige Plangebiet besser begreifen zu können. Hierfür sind entsprechende Mit-
tel bereitzustellen.
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Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Ring
 Vorsitzender des BA 13 Bogenhausen



Bezirksausschuss des 15. Stadtbezirkes

Trudering-Riem

Landeshauptstadt München, Direktorium
D-HA II / BA Geschäftsstelle Ost

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

PLAN-HAII-60V

Ihr Schreiben vom
12.05.2021

Ihr Zeichen

Münchner Nordosten: Beschluss des Ergebnisses des städtebaulichen und
landschaftsplanerischen Ideenwettbewerbs

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 15 Trudering-Riem (BA 15) hat sich in seiner Sitzung am 17.06.2021 mit
o.g. Angelegenheit befasst und gibt im Folgenden eine Erststellungnahme ab. Bitte beachten
Sie, dass eine endgültige Stellungnahme erst nach der Durchführung des Bürgerworkshops
erfolgen wird.

Der BA fordert, dass der Bürgerworkshop im Präsenzformat im Münchner Nordosten oder Osten 
stattfindet, wenn es die Pandemiesituation erlaubt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Stefan Ziegler
Vorsitzender
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Landeshauptstadt
München

Vorsitzender
Stefan Ziegler

Privat:
Telefon: 0172/ 894 33 34 
Telefax: (089) 4 39 87 115
E-Mail: ba@ziegler-muc.de

Geschäftsstelle Ost: 
Friedenstraße 40
81660 München
Telefon: (089) 233 - 61490 
Telefax: (089) 233 – 989 61490 
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 18.06.2021

Unser Zeichen
7.3.1 - 06/21



BEZIRKSAUSSCHUSS DES 13. STADTBEZIRKES
DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BOGENHAUSEN

Vorsitzender: Florian Ring

Landeshauptstadt München, Direktorium
Friedenstraße 40, 81660 München

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
PLAN-HAII-60V
Stadtplanung

Florian Ring

Privat:
Telefon: 0179/5495463
E-mail: florianring@web.de

Geschäftsstelle:
Friedenstr. 40, 81660 München
Telefon: 233-61483
Telefax: 233-61485
E-Mail: BA13@muenchen.de

München, 17.11.2021

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen
TOP 2.2.2/16.11.2021

Beschlussentwurf zum Münchner Nordosten
Entwurf der Beschlussvorlage
Stellungnahme BA 13 Bogenhausen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 13 Bogenhausen hat sich in seiner Sitzung am 16.11.2021 mit der o.g. Anhö-
rung beschäftigt und folgende Stellungnahme einstimmig beschlossen: 

I. Der Bezirksausschuss Bogenhausen stimmt der Beschlussvorlage entsprechend Anlage 1
in der modifizierten Form zu.

II. Bevor  weitere  Schritte  bzw.  Vertiefungen  hinsichtlich  einzelner  Planungen  stattfinden,
sind allerdings folgende Punkte umzusetzen/sicherzustellen:

Der Bezirksausschuss spricht sich grundsätzlich dafür aus, den Siegerentwurf aus dem Wettbe-
werb anzukaufen. 

Allerdings haben die Workshops mit dem Planungsreferat sowie den anderen zuständigen Refe-
raten gezeigt,  dass nach Auffassung des Bezirksausschusses noch viele klärungsbedürftige
Punkte vor einer weitergehenden Planung zu klären sind. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit
der Planung macht erst dann Sinn, wenn obige Aspekte hinreichend berücksichtigt bzw. umge-
setzt wurden. 

1. Für die Erschließung des Gebietes ist eine Alternative zu der derzeitigen vorgesehenen Er-
schließung Süd-West aufzuzeigen.

Die bisher angedachte und im Plan niedergelegte Erschließung beruht nicht auf den Stadt-
ratsbeschluss. Vielmehr hat die Verwaltung selbstständige eine eigene Überplanung vor-
genommen. Die jetzige Planung mit einer Erschließungsstraße von Ost nach West stellt
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entgegen  des  Eckdatenbeschlusses  eine  Durchgangsstraße  dar  und  generiert  zu  dem
Schleichverkehr für Fahrzeuge, die auf der A94 nicht im Stau stehen wollen bzw. den Stau
in angrenzenden Straßen (Richard-Strauss-Straße/Prinzregentenstraße) umgehen wollen.
Durch die derzeit  vorgesehene Erschließung würde der externe Verkehr nicht aus dem
Quartier herausgehalten werden. Daher sind andere Erschließungsmöglichkeiten zu su-
chen. 

Die Lösung kann nicht in etwaigen nachträglichen Tempobeschränkungen oder Sperrun-
gen von einzelnen Straßenabschnitten liegen. Es gilt die Zahl von Fahrzeugbewegungen,
die nicht unmittelbar dem Quartier zuzuordnen sind möglichst gering zu halten.

Zudem muss sichergestellt werden, dass die Quartiere und die vorhandene Bebauung ver-
kehrlich aneinander angeschlossen sind und ein Queren untereinander möglich ist; ohne
Anbindung an die M3. Weitere Details sind im Rahmen des Verkehrsgutachtens näher zu
untersuchen. 

2. Sofern Gewerbetriebe bzw. Gewerbeeinheiten vorgesehen sind, bedarf es für die weitere
Planung einer Konkretisierung: Der Bezirksausschuss begrüßt zwar das Ansiedeln der Ge-
werbebetriebe, die für die unmittelbare (Nah-)Versorgung des Quartiers notwendig sind, er
spricht sich aber klar dagegen aus, dass größere, externe Gewerbebetriebe sich vor Ort
ansiedeln. 

Daher soll hinsichtlich der Gewerbegebiete folgende Regelung gelten: 

a)     Gewerbegebiete werden ausschließlich im nordöstlichen Teilbereich (Johannes-
       kirchen) ausgewiesen. 

b)     Bei der Gestaltung der Gewerbegebiete ist darauf zu achten, dass aufgrund klarer
         Vorgaben hinsichtlich der Höhe der Baumasse und der Volumen es ausgeschlossen
         ist, dass sich größere Gewerbebetriebe (wie beispielsweise Amazon) dort ansiedeln 

       können. Der Bezirksausschuss lehnt vor allem die Errichtung großer Bürokomplexe
                  ab.

c) Bei der Verteilung der Gewerbeeinheiten ist darauf zu achten, dass diese ausschließ-
lich der Versorgung des örtlichen Wohnquartiers dienen sollen. Denkbar wäre eine
Gewerbehof  und  Ateliers  für  Kunst  und  Kultur.  Externe  Gewerbeeinheiten  sollen
nicht geschaffen werden. 

d) Die Regelung für den Gewerbetrieb gilt ebenfalls für Industriegebiete. Mit anderen
Worten:  Lediglich kleinteilige,  örtlich notwendige Gewerbeeinheiten sind zulässig.
Externe Gewerbe-/Industrieeinheiten werden abgelehnt. 

3. Hinsichtlich der Gutachten, die im weiteren Verfahren zu beauftragen sind, müssen alle
Gutachten auf einmal und in Abstimmung zueinander beauftragt werden. 

Es ist aus Sicht des Bezirksausschusses gänzlich verfehlt aus Kostengründen die Gutach-
ten zu splitten und im Jahr 2022 einen Teil der Gutachten und im Jahr 2023 den zweiten
Teil der Gutachten zu beauftragen. Wie gerade die Machbarkeitsstudie zur SEM gezeigt
hat,  ist es unausweichlich und dringend notwendig die Gutachten gleichzeitig und ent-
sprechend aufeinander abgestimmt zu beauftragen. 

Darüber hinaus beantragt der Bezirksausschuss, bei der Vergabe der Gutachten vorher
angehört zu werden und entsprechende Vorschläge für die Ausschreibungsdetails bzw. -
grundlage der jeweiligen Gutachten darlegen zu können.



4. Im Rahmen der Workshops wurde deutlich, dass bisher keine klare Aussage bzw. Über-
sicht darüber existiert, wie viel Ausgleichsfläche, wie viel allgemeine Grünfläche, wie viel
private Grünfläche bzw. wie viele Doppelungen in Bezug auf die Flächen vorliegen. 

Daher möge die Landeshauptstadt München unverzüglich hier dem Bezirksausschuss den
Flächenverbrauch darstellen inklusive einer vorläufigen Schätzung der durch Bebauung
zu erwartenden Versiegelungsfläche. 

Dabei ist aus Sicht des Bezirksausschusses auch für die weitere Planung unabdingbar,
dass die Ausgleichsflächen im Stadtgebiet Bogenhausen (BA-13) selbst liegen und nicht
an anderen, entfernten Orten nachgewiesen werden.

Das Gelände der Olympia-Reitanlage/Polizeireiterstaffel sowie der in unmittelbarer Nähe
befindliche Hüllgraben haben einen hohen Wert für den Natur- und Artenschutz. Der Be-
zirksausschuss lehnt daher in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der bisherigen Bür-
ger*innenbeteiligung jedwede Bebauung auf Flächen dieses Bereichs kategorisch ab.

Zudem soll festgehalten werden, dass im Rahmen der nun angedachten nachzuverdich-
tenden Flächen es sich um ausschließliche jene Flächen der Nachverdichtung handelt;
mithin soll aufgezeigt werden, mit welchem Instrumentarium und in welchem Umfang zu-
künftig abgesichert wird, dass  über die nächsten Jahrzehnte keine sukzessive Umwand-
lung von auch Grünflächen in Bauland stattfindet. Es muss sichergestellt werden, dass
eine Erweiterung der Bauflächen über die aktuellen Planungen hinaus konsequent ausge-
schlossen ist.

6. Es ist sicher zu stellen, dass hinreichend bezahlbarer Wohnraum entsteht. 

7. Für ein klimaneutrales Stadtquartier ist neben Kalt- und Frischluftschneisen, genügend 
Grün- und Freiflächen und eine klimaneutrale Energieversorgung von zentraler Bedeu-
tung. Zum einen sollte der Wärmebedarf der ressourcenschonend gebauten Gebäude 
möglichst gering sein. Zum anderen sind PV-Anlagen auf den Dächern und eine Sicher-
stellung von erneuerbarer Wärmeversorgung wesentlich. Dazu sollten Untersuchungen 
eingeleitet werden, insbesondere ob eine Geothermieanlage möglich ist.

8.  In der Planung muss von Beginn an neben der üblichen sozialen Infrastruktur wie
Schulen, Kindertagesstätten, Altenheime, kulturelle Einrichtungen, Bürgerhaus etc. auch 
ein kommunales Gesundheitszentrum berücksichtigt werden. Eine medizinische Unter-
versorgung wie in Riem ist unbedingt zu vermeiden.

9. Um die Planungsziele vollumfänglich zu gewährleisten, ist sicherzustellen, dass der Stel-
lenplan für die beteiligten Referate entsprechend den ursprünglichen Vorgaben einge-
halten wird. Ohne ausreichende personelle Ressourcen ist eine SEM im Nordosten nicht 
zeitnah zu verwirklichen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
  

Florian Ring



 Vorsitzender des BA 13 Bogenhausen



Münchner Nordosten 

Entwurf der Beschlussvorlage 

Stellungnahme BA 13 Bogenhausen 
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II. Antrag der Referentin 
Ich beantrage Folgendes: 
 

1. Vom Ergebnis des städtebaulichen und landschaftsplanerischen Ideenwettbewerbs 
wird Kenntnis genommen. 

2. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den städtebaulichen 
und landschaftsplanerischen Wettbewerbsentwurf des 1. Preisträgers rheinflügel 
severin, Düsseldorf mit bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh bdla, Berlin zur 
Grundlage der weiteren Planung zu machen.Dabei ist allerdings eine andere 
Erschließung der weiteren Planung zu Grunde zu legen, als derzeit die Süd-West-
Trasse aufzeigt. 

3. Der Stadtrat stimmt zu, dass die Nutzungsrechte des 1. Preisträgers aus dem 
städtebaulichen und landschaftsplanerischen Ideenwettbewerb Polizeireiterstaffel) 
durch das Referat für Stadtplanung und Bauordnung angekauft werden. 

4. Der Stadtrat beschließt auf Grundlage des Entwurfs des 1. Preisträgers folgende 
Planungsziele: 

• Der Münchner Nordosten soll möglichst klimaneutral und ökologisch, auto- 
und lärmarm sowie lebendig und sozial sein. 

• Im Planungsgebiet soll schrittweise die Nutzungsdichte von bis zu ca. 30.000 
Einwohner*innen möglichst boden- und ressourcenschonend erreicht werden. 

• Das Planungsgebiet dient vorrangig dem Wohnungsbau. Arbeitsplätze sind 
nur in der Größenordnung einzuplanen, die für die Aufrechterhaltung der 
sozialen Infrastruktur und Nahversorgung benötigt wird. Der Fokus soll 
demnach bei Handwerk, Einzelhandel und Dienstleistungen liegen, nicht auf 
dem sogenannten höherwertigen Gewerbe. Das Gewerbe soll zur 
Durchmischung des Gebiets beitragen und vornehmlich in gemischter 
Nutzung im Erdgeschoss angesiedelt werden. Im Rahmen der Planung ist 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Baufenster und 
Höhenentwicklungen eine größere Ansiedlung von Gewerbe, konzentriert auf 
einem Raum, ausgeschlossen sind. 

• Der Hüllgraben ist von jeglicher Bebauung freizuhalten und als renaturierte 
Naherholungsfläche zu planen. Eine Erschließungsstraße über den 
Hüllgraben ist keine Option. 

• Das Gelände der Olympia-Reitanlage und der Polizeireiterstaffel ist in seiner 
bisherigen Nutzung und Umfang zu erhalten. Von einer Bebauung oder 
Erschließung des Baugebiets über das Gelände ist aus Gründen des Natur- 
und Artenschutzes abzusehen. 

• Die im Entwurf freibleibenden Flächen sollen für die  Zukunft so gesichert 
werden, dass eine spätere Nachverdichtung ausgeschlossen ist. 
Insbesondere sind Grünflächen und Naherholungsgebiete umfassend 
auszuweisen und zu sichern.  



5. Das Planungsreferat wird gebeten, folgende für die nachfolgenden Planungsschritte 
notwendigen Gutachten vorzubereiten: 

• Verkehrs- und Mobilitätsgutachten mit Ausdifferenzierung eines autoarmen 
Mobilitätskonzepts  

• Landschafts- und Ausgleichsflächenkonzept 

• Klimaneutralitätsgutachten 

• Stadtklimatisches Gutachten 

• Agrarstrukturelle Untersuchungen 

• Hydrogeologische und hydrologische Untersuchungen zum Grundwasser und 
zum Hüllgraben inklusive eines hydrologischen Modells 

• Soziales Nutzungs- und Versorgungskonzept (SNVK) 

• Machbarkeitsstudie Badesee 

• Immissionsschutzgutachten 

Die Gutachten sind gemeinsam zu beauftragen und aufeinander abzustimmen. Eine 
Teilung der Gutachten aus Kostengründen ist nicht sinnvoll, da andernfalls eine 
nachträgliche Anpassung sich als schwierig erweisen dürfte. Für die jeweiligen 
Gutachten ist im Rahmen der Ausschreibung bzw. der Gutachterfragestellung der 
örtliche Bezirksausschuss Bogenhausen zu beteiligen, sodass dieser Anregungen für 
die Begutachtung von Beginn an mit einbringen kann. 

 
6. Das Planungsreferat wird gebeten, im Benehmen mit dem Mobilitätsreferat mögliche 

Alternativen zur verkehrlichen Erschließung der Quartiere zu entwickeln und dem 
Stadtrat sowie den beteiligten Bezirksausschüssen vorzulegen. Diese Alternativen 
sollen neben den Fragen der Kapazität auch ökologisch wertvolle Flächen 
berücksichtigen und die Forderung des Eckdatenbeschlusses befolgen, nach dem es 
keine leistungsfähige Durchgangsstraße in dem Gebiet geben soll. Der ÖPNV hat 
entsprechend des Eckdatenbeschlusses grundsätzlich Vorrang vor dem MIV. 

7. Das Mobilitätsreferat wird gebeten, im Rahmen der nächsten Aktualisierung des 
Nahverkehrsplans der Landeshauptstadt München die Verlängerungen der U-
Bahnlinie U4 bis zur Messestadt oder alternativ Richtung Osten sowie der 
Trambahnlinie 17 ab Johanneskirchen in das Entwicklungsgebiet in den 
Nahverkehrsplan in die Kategorie „in Untersuchung“ aufzunehmen. 

8. Das Baureferat wird gebeten, sobald die erforderlichen Ressourcen geschaffen sind, 
im Benehmen mit dem Mobilitätsreferat, dem Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung sowie den SWM/MVG die Vorplanung für eine Verlängerung der U4 
Arabellapark über Englschalking mit einem weiteren Halt im Münchner Nordosten zu 
erstellen und dem Stadtrat über das Ergebnis zu berichten. Eine Verlängerung der 
U4-Ost bis zu Messe Riem sowie in Richtung Osten ist offen zu halten. Bei der 
Planung ist eine unterirdische Abstell- und eine Wendeanlage zu berücksichtigen. 

9. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, im Rahmen eines 
gesonderten externen Gutachtens aufzuzeigen, welcher Bedarf für die soziale, 
kulturelle, grüne und technische Infrastrukturmaßnahmen abhängig von der 
Einwohnerzahl bestehen. Dabei ist die besondere Lage des Gebiets (Ortsrand) zu 
berücksichtigen. Dabei sind gewachsene. ältere Siedlungsstrukturen aus München 
wie beispielsweise Schwabing als Referenzobjekte zu berücksichtigen.  

10. Dabei wird die Anordnung eines Tram-Betriebshofes im Norden des 
Siedlungsgebietes geprüft, um eine funktionsfähige Anbindung über die verlängerte 
Tram-Linie 17 zu gewährleisten. 

11. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, in Zusammenarbeit 
mit dem Kommunalreferat, den entwicklungsunbeeinflussten Anfangswert aller im 
Untersuchungsumgriff gelegener Grundstücke ermitteln zu lassen. 



12. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die unter Buchstabe B 
Ziffer 8 des Vortrages dargestellte erweiterte Organisationsstruktur auf strategisch 
bzw. politischer Ebene einzurichten. Auf Grund der Tragweite des Projekts ist 
sicherzustellen, dass mindestens 3 Vertreter aus jedem betroffenen 
Bezirksausschuss mit einbezogen sind. 

13. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, eine Anwaltskanzlei 
mit der Einrichtung einer Ombudsstelle mit einer externen Ansprechperson für die 
Eigentümer*innen zu beauftragen. Für die Beauftragung werden Teilbeträge bereits 
bewilligter Mittel aus dem mit Beschluss vom 10.03.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 
/V 02019) zusammen geführten Budget für den Münchner Nordosten sowie für 
Feldmoching-Ludwigsfeld verwendet. 

14. Wenn die Ergebnisse der Gutachten vorliegen, ist eine umfassende 
Bürger*innenbeteiligung durchzuführen, bei der themenspezifisch an mehreren 
Tagen Bürger*innen in Arbeitsgruppen Fragen stellen sowie Anrengungen und Kritik 
einbringen können. Für diese Bürger*innenbeteiligung ist eine umfassende 
Visualisierung zu sorgen, beispielsweise als virtual reality Simulation sowie  gut 
nachvollziehbare und lesbare Pläne. Die Bezirksausschüsse sind bei der 
Vorbereitung der Bürger*innenbeteiligung einzubeziehen, es müssen sowohl Termine 
für eine online-Beteiligung als auch Termine für eine Präsenzteilnahme stattfinden.  

15. Vom weiteren Vorgehen in Bezug auf Überlegungen zu einer IGA/BUGA wird 
Kenntnis genommen. 

16. Die angrenzenden Gemeinden, insbesondere Aschheim,Kirchheim und Unterföhring 
sind frühzeitig umfassend mit einzubeziehen, damit eine Abstimmung untereinander 
stattfinden kann (interkommunale Abstimmung), insbesondere zu verkehrlichen und 
infrastrukturellen Themen. 

17. Der Antrag Nr. 14-20 / A 03245 der Stadtratsfraktion der SPD vom 12.07.2017 ist 
damit geschäftsordnungsgemäß behandelt. 

18. Der bisher aufgegriffene Stadtratsantrag Nr. 14-20 / A 05197 ist damit 
geschäftsordnungsgemäß behandelt. 

19. Die Bürgerversammlungsempfehlungen des Stadtbezirks 13 – Bogenhausen Nr. 14-
20 / E 02235 vom 25.10.2018, Nr. 14-20 / E 02930, Nr. 14-20 / E 02954, Nr. 14-20 / E 
02919 und Empfehlung Nr. 14-20 / E 02929 und Nr. 14-20 / E 02931 vom 24.10.2019 
sind damit gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt. 

20. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 
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Münchner Nordosten: Beschluss des Ergebnisses des städtebaulichen und landschafts-
planerischen Ideenwettbewerbs

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 15 Trudering-Riem (BA 15) hat sich in seiner Sitzung am 18.11.2021, 
nach Vorberatung in seinem Unterausschuss Stadtteilentwicklung, mit o.g. Anhörung beschäf-
tigt und mehrheitlich dafür gestimmt folgende Stellungnahme abzugeben:

Stellungnahme zur Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02908, Mai 2021 
Münchner Nordosten: Beschluss des Ergebnisses des städtebaulichen und
landschaftsplanerischen Ideenwettbewerbs

1. Grundsätzliches

Der Bezirksausschuss nimmt wie folgt Stellung.

Der Bezirksausschuss unterstützt den Ankauf der Nutzungsrechte des 1. Preisträgers und die 
Weiterarbeit auf dieser Grundlage. Allerdings wird betont, dass unabdingbar weitere vertiefen-
de Untersuchungen notwendig sind. Gutachten zu Verkehr, Natur und Landschaft einschließ-
lich Stadtklima stehen hierbei an erste Stelle. Aber auch Gutachten zur sozialen Struktur und 
der schulischen, sozialen und kulturellen Einrichtungen, des Nutzungskonzepts, der Immissio-
nen und der Hydrologie sind unverzichtbar. Der Bezirksausschuss wünscht in die einzelnen 
Schritte direkt eingebunden zu sein. Außerdem ist die Öffentlichkeit stets umfassend zu infor-
mieren.

2. Olympia-Reitanlage (Teilabschnitt B)

Der Bezirsksausschuss fordert, dass die Galoppsportflächen vollständig erhalten bleiben und 
der wertvolle Baumbestand der Olympia-Reitanlage sowie die ökologisch wertvollen Flächen 
entlang des Hüllgrabens geschützt werden. 
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Der Bezirksausschuss nimmt das Bestreben des Freistaats, Wohnraum für seine Bedienstete 
und die dafür benötigte Infrastruktur zu schaffen, zur Kenntnis. Daneben soll auch Wohnraum 
für Studenten und Studentinnen bereitgestellt werden. Selbstverständlich wird dabei vorausge-
setzt, dass es zu einer gütlichen Übereinkunft zwischen dem Freistaat und den Pferdesport-
verbänden und -vereinen kommt. Der Bezirksausschuss spricht sich dafür aus, dass die zu 
überplanende Fläche für Wohnbebauung, Infrastruktur und Erschließung schwerpunktmäßig 
auf den versiegelten Flächen umgesetzt wird. 

Der Freistaat wird aufgefordert die Baukörper um die zu erhaltenden Bäume herum zu grup-
pieren, so dass im Ergebnis die Bauwerke die alten, geschützten wunderschönen Bäume qua-
si „umarmen“. Gleiches gilt auch für den Baumbestand entlang des Hüllgrabens. 

Der Freistaat wird aufgefordert, die Planungsziele zur Olympia-Reitanlage darzustellen. Zu klä-
ren sind insbesondere, die Bedarfe der ansässigen Pferdesporteinrichtungen. Es wird auch 
eine Klärung darüber erwartet, ob und in welchem Ausmaß Wohnungsbau angestrebt wird. 
Entsprechend sind die durchzuführenden Gutachten auch darauf abzurichten. 

Der Freistaat, das Planungsreferat und das Kommunalreferat sollen auch Stellung beziehen, 
ob eine Bebauung auf einem anderen Grundstück mittels eines Grundstückstauschs (Umle-
gungsverfahren) angedacht ist, um damit die Olympia-Reitanlage von einer neuen Bebauung 
freihalten und als Erholungsfläche für die Öffentlichkeit nutzbar machen zu können.

3. Hofgut Riem (Teilabschnitt G)

Der Bezirksausschuss lehnt einen Busbetriebshof im Teilabschnitt G ab. Weiterhin wird auch 
eine optionale städtebaulichen Überplanung der Flächen des Hofgut Riem bzw. angrenzender 
Flächen abgelehnt. Denn neben der ökologischen landwirtschaftlichen Nutzung hat sich ein 
gemeinwohlorientierter Bildungs- und Begegnungsort etabliert. Dieser soll dauerhaft erhalten 
bleiben und die Fläche dafür - wenn möglich - eher ausgeweitet werden. 

Eine Ausformulierung des noch nicht renaturierten Truderinger Hüllgrabens nördlich des Tier-
heims muss gleich mitgedacht werden.

4. Erschließung und Mobilität

U-Bahn, Tram, Mobilität:

Die städtebauliche Entwicklung muss sich an den bestehenden und geplanten Schienenver-
kehrsmitteln (S-U-Trambahn) orientieren, um von Beginn an einen größtmöglichen Anreiz für 
maximal autoreduziertes Wohnen geben zu können. Ein erweitertes ÖPNV-Angebot (z. B. 
Tram) ist prioritär bereits für die ersten neuen Siedlungsprojekte anzubieten. 

Eine baldige Klarheit für die künftige Trassierung der S8-Gleisanlagen und der Gütergleise in-
klusive dem S/U-Verknüpfungsbahnhof Englschalking ist hochgradig wünschenswert. Aller-
dings muss die Stadt Handlungsfreiheit gegenüber der DB Netz AG gewinnen. D.h. ein jahre-
langes Warten auf Entscheidung und Bau eines Bahntunnels würde eine geordnete Erschlie-
ßung des neuen (und alten) Siedlungsgebiets mit eindeutigem Schwerpunkt ÖPNV und Um-
weltverbund nicht hinnehmbar verzögern. Daher sollte die Stadt von sich aus einen U-Bahnhof
Englschalking auf der Ebene -2 als reale Option ins Auge fassen. Dies erlaubt eine spätere 
Tieferlegung der Bahntrasse auf Ebene -1. Mit dieser Kreuzungsoption in Englschalking würde
viel Zeit bei der dringend notwendigen schienengebotenen ÖPNV-Erschließung des Münchner
Nordosten gewonnen werden. 

Der Bezirksausschuss sieht in einer tangentialen U-Bahn-Spange von der U4 zur S2 Riem und
zur U2 Messestadt West einen unverzichtbaren Beitrag zu einer Stärkung des ÖPNV im ge-
samten Münchner Nordosten. Er fordert daher die Verlängerung der U4 in das Plangebiet und 
weiter über S-Bahnknoten Riem bis zum Knoten Messestadt West. Eine Weiterführung nach 
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Süden soll konzeptionell mitverfolgt werden. Der U-Bahnanschluss Messestadt West soll auch 
einen großen Beitrag zur besseren Erreichbarkeit der Messe leisten und dazu beitragen, Kfz-
Verkehr zu verringern. 

Entsprechende Machbarkeitsstudien, Vorplanungen und Planungen dürfen nicht von der Prio-
risierung anderer U-Bahn-Projekte (U6 Martinsried, U5 Freiham, U9) abhängig gemacht wer-
den. Ein früher Baubeginn erlaubt über weite Abschnitte des heute noch kaum besiedelten Ge-
biets eine kostengünstig offene Bauweise. Die Planung soll daher zügig begonnen und die Fi-
nanzierung gesichert werden. Der U-Bahnabschnitt ist auch deswegen zwingend vor dem Be-
zug der Wohnungen fertigzustellen, damit die zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen ein 
ansprechendes Mobilitätsangebot vorfinden und nicht notgedrungen auf den motorisierten In-
dividualverkehr setzen müssen. 

Die bereits seit Jahren vorliegenden Überlegungen für eine Seilbahn zwischen S8, S2 und 
Messe sollten als Vorläufer-Option für die vorgesehene U-Bahn-Linie geprüft werden.

Eine erschließende Führung der Tram durch die neue Bebauung auf dem Gelände der heuti-
gen Trabrennbahn (abseits von Burgauer- und Rennbahnstraße) ist zu prüfen.

Die personellen und finanziellen Kapazitäten der Verwaltung sind gezielt zu erweitern, um die 
– derzeit scheinbar nicht mögliche - parallele Planung mehrerer U-Bahn-, Tram- oder auch 
Stadt-Umland-Trassen zu ermöglichen.

Süderschließung:

Die Erschließung von Süden über den Teilabschnitt B wird als eine passende Lösung betrach-
tet. Die Straße ist einspurig in jede Richtung auszuführen. Entsprechend starke Erschließungs-
straßen nach West und Nord sind zu ergänzen. Eine ostseitige Erschließung über Dornach ist 
ebenfalls vorzusehen.

Eine direkte Anbindung an den Schatzbogen wird abgelehnt. Das würde zu einer unzumutba-
ren Belastung der Truderinger Quartiere führen. Eine direkte Anbindung an den Kreisel der 
BAB 94 wird als die beste Lösung betrachtet.

Der Bezirksausschuss fordert die LH München auf, unabhängig von der am Ende tatsächlich 
umgesetzten Einwohnerzahl-Variante, die Gutachten zur verkehrlichen Erschließung auf die 
Maximalzahl von 30.000 Einwohnern zu erstellen.

Vor der Festlegung der südseitigen Verkehrserschießung sind weitere Gutachten bzw. Unter-
suchungen notwendig. Es sind Szenarien aufzuzeigen und demgemäß Variantenuntersuchun-
gen durchzuführen. Das Verkehrsgutachten soll Szenarien untersuchen, in denen ein autoar-
mes Leben im Siedlungsgebiet bequem möglich ist. Der Bezirksausschuss ist in die Festle-
gung der verschiedenen Szenarien und Varianten einzubeziehen.

Die Brücke über den Hüllgraben ist äußerst sorgfältig auszuführen. Der Eingriff in die Natur ist 
möglichst gering zu halten. Der Bezirksausschuss fordert eine vorgelagerte Untersuchung in 
der verschiedene Konzepte beschrieben und die verschiedenen Güter abgewogen werden.

Mobilität:

Neben einem leistungsfähigem ÖPNV sind auch leistungsfähige und vernetzte Fahrradrouten 
(auch abseits von Straßen) vorzusehen, die auch die Nachbarstadtteile und -gemeinden an-
binden.

Der geplante Radschnellweg nördlich Bahnhof Riem-Dornach (von Bogenhausen nach Markt 
Schwaben) ist prioritär zu realisieren (auch zur optimalen Anbindung des Gewerbegebiets Dor-
nach).
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Eine attraktive und direkte Ost-West-Verbindung Aschheim – Englschalking/Daglfing per Rad 
und ÖPNV (-Verlängerung) nördlich der Galopprennbahn sollte untersucht/angestrebt werden.

Eine neu gebaute Brücke über die Gleisanlagen an der Riemer Straße muss Fahrrad- und 
Tram-kompatibel konzipiert und gebaut werden.

5. Sonstiges

Arbeitsplätze:

Die 10.000 angestrebten Arbeitsplätze sollten im Zuge der voraussichtlichen Umstrukturierung 
des Bürosektors nochmals sorgfältig überprüft und möglichst nach unten korrigiert werden. 
Keinesfalls darf eine Erhöhung auf bis zu 15.000 Arbeitsplätze angestrebt werden.

Bei der Siedlungsmaßnahme ist darauf zu achten, dass sie einen großen Beitrag zur Lösung 
des Münchner Wohnungsproblems darstellt und dieses nicht durch neue attraktive Bürostand-
orte weiter verschärft. Wir bitten die Stadt daher darzulegen, wie viele Arbeitsplätze die Sied-
lungsmaßnahme für die Daseinsvorsorge benötigt.

Eck-Grundstück Riemer Straße/Rennbahnstraße:

Dieses Eckgrundstück liegt unmittelbar an der Autobahnanschlussstelle Daglfing und an der 
Ost-West-Verbindungsstraße Riemer Straße, sowie am Beginn der Siedlung Daglfing und ge-
genüber des neuen Wohnbaugebiets auf der Trabrennbahn. Hier bietet sich aufgrund der ver-
kehrsgünstigen Lage an, mit dem Bezirksausschuss 13 über folgende Anregung zu diskutie-
ren: Auf der seit Jahrzehnten als Trabrennbahn-Parkplatz genutzten Fläche könnte für das 
SEM-Gebiet ein künftiges Logistikzentrum mit Quartiersgarage und Mobilitätsstation entste-
hen, mit Anschluss an die BAB 94 und das Hauptstraßennetz. Dadurch könnte das bestehen-
de und neue Siedlungsgebiet, sowie Wohngebiete im 15. Stadtbezirk erheblich von Kfz-Ver-
kehr entlastet werden. Die Stadtverwaltung (Planungsreferat und Mobilitätsrreferat) werden 
gebeten, diesen Gedanken frühzeitig aufzugreifen und mit beiden Bezirksausschüssen 13 und 
15 erste Planungsideen zu diskutieren.

Badesee:

Sehr erfreut ist der Bezirksausschuss über einen weiteren Badesee auf dem Gebiet München 
Nordosten, wird dieser doch den hoffnungslos überlaufenen Riemer Badesee ein Stück weit 
entlasten.

Beteiligung:

Der Bezirksausschuss befürwortet die Einsetzung eines Projektbeirats und eines Steuerungs-
gremiums. Ihre Arbeit richtet sich nach den politisch getroffenen Entscheidungen und darf die-
se keinesfalls ersetzen. In diesem Sinne sind auch die betroffenen Bezirksausschüsse konti-
nuierlich zu beteiligen. Bürgerbeteiligungen müssen regelmäßig durchgeführt werden. Eine 
transparente Öffentlichkeitsarbeit - am besten mit eigener Webseite - ist erforderlich.



Seite 5

Antrag der Referentin:

Zu 2.:

Ergänzung:

„Die optimierte Südanbindung darf nicht zu Lasten der Wohnquartiere des Stadtbezirks 
Trudering-Riem gehen. Die Erschließung mittels U-Bahn und Trambahn ist dabei Priorität 
zuzuweisen.“

Zu 3.:

Ergänzung:

„Das Planungsreferat wird beauftragt, Szenarien zu benennen und entsprechende Varian-
ten mittels Gutachten zu untersuchen und zu bewerten. Bei die Festlegung der Szenarien 
sind die Bezirksausschüsse 13 und 15 einzubinden. “

Zu 4.:

Änderung:

„ - Der Münchner Nordosten soll klimaneutral und ….“

Ergänzung:

„ - Kitas, Schulen und soziale Einrichtungen sind bedarfsgerecht mit Herstellung und Be-

zug der neuen Wohnungen zu erstellen.

- Die Deckung des täglichen Bedarfs soll vor-Ort möglich sein.

- Den geänderten Bedürfnissen bzgl. Homeoffice muss Rechnung getragen werden.“

Zu 9.:

Ergänzung:

„Die Öffentlichkeit ist in alle Phasen intensiv zu beteiligen.“

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Stefan Ziegler
Vorsitzender





<Fusszeile_Rahmen><Fusszeile_Dateiname>

Mitzeichnung der Beschlussvorlage 
Münchner Nordosten
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02908

Die erneute Vorlage des Beschlusses Münchner Nordosten lässt keine Berücksichtigungen 
der Einwände des Referates für Arbeit und Wirtschaft vom März 2021 erkennen. Das Referat 
für Arbeit und Wirtschaft zeichnet die o.g. Beschlussvorlage aus folgenden Gründen nicht mit 
und bittet, diese Stellungnahme als Anlage anzuhängen.

Das Stadterweiterungsgebiet Münchner Nordosten ist neben einer möglichen Entwicklung im 
Münchner Norden das letzte Entwicklungsgebiet Münchens mit einem sehr großen 
Planungsumgriff von 600 ha. 

Nach Auffassung des Referats für Arbeit und Wirtschaft ist das dem Siegerentwurf zugrunde 
liegende Verhältnis von Einwohnerzahl (30.000) zu Arbeitsplätzen (10.000) nicht angemessen,
zumal dabei auch die Arbeitsplätze für Infrastruktur und Versorgung der Bevölkerung sowie 
nicht gewerbliche Arbeitsplätze davon umfasst sind.

Das bedeutet, dass von maximal 5.000 neuen Arbeitsplätzen ausgegangen werden kann, die 
nicht unmittelbar zur Versorgung des Gebietes beitragen.

Im Zuge der Fortschreibung des Gewerbeflächenentwicklungsprogramms (Sitzungsvorlage Nr.
14-20 / V 02731) haben das Referat für Arbeit und Wirtschaft und das Planungsreferat
gemeinsam den eklatanten Mangel an Gewerbeflächen in der Stadt festgestellt. Teil der
Maßnahmen war dabei auch die Entwicklung neuer Gewerbeflächen im Bereich des Münchner
Nordosten.

Das in der Beschlussvorlage dargestellte Verhältnis von Wohnen zu Arbeiten von 3:1 bei der 

Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft 
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München 

Datum
24.02.2022

Landeshauptstadt
München
Referat für Arbeit
und Wirtschaft

Clemens Baumgärtner
Referent für Arbeit und Wirtschaft
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80331 München
Telefon: (089) 233-24642
Telefax: (089) 233-27966

ANLAGE 25



Seite 2 von 2

vollständigen Neuentwicklung der Stadterweiterung reicht nicht aus, das Flächendefizit für das
Gewerbe erkennbar zu lindern. Nach Auffassung des RAW bleibt die Entwicklung Münchner 
Nordosten auch deutlich hinter den Potentialen des Standorts zurück, insbesondere wenn man
den hohen notwendigen Erschließungsaufwand für den Münchner Nordosten betrachtet.

Nach Auffassung des Referats für Arbeit und Wirtschaft wird eine Erhöhung der 
Arbeitsplatzzahl auf 15.000 als unterste Grenze gesehen. Wir verweisen auf die 
Siedlungsentwicklung in Freiham die auf über 500 ha Planungsumgriff, heute ein Verhältnis 
von Einwohner zu Arbeitsplätzen von 2:1 erreichen wird.

Das in den Wettbewerbsplänen dargestellte Gewerbegebiet nördlich von Johanneskirchen 
(Baustein F) ist grundsätzlich gut gelegen, wenn es an die Umgehungsstraße M3 
angeschlossen werden kann. Aber auch bei einer hohen Flächeneffizienz (40m² /1 
Arbeitsplatz), die üblicherweise bei Büronutzung anzunehmen ist, werden dort nicht nicht mehr
als 5000 Arbeitsplätze angesiedelt werden. Produzierende Nutzungsanteile würden diese 
Arbeitsplatzzahl noch verringern.

Darüber hinaus fehlt dem Referat für Arbeit und Wirtschaft in der Beschlussvorlage ein 
Planungshorizont für die Entwicklung des Baustein F und damit eine vermittelbare Perspektive
für das Gewerbe.
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